
Anlage 3 zum Konzessionsvertrag 

 

Investitions- und Instandhaltungsplan  

 

(1) Das EVU legt der Gemeinde bis spätestens zum 30.11. eines jeden Jahres, 

erstmalig im dritten Vertragsjahr, einen Jahresplan für die Investition und Instandhaltung in 

Bezug auf das Gasverteilernetz für das folgende Jahr vor, sowie eine 5-jährige 

Perspektivplanung einschließlich der veranschlagten Kosten. 

 

(2) Der Investitions- und Instandhaltungsplan ist mit der Gemeinde unter Beachtung 

und Einhaltung der gesetzlichen Regelungen, insbesondere des Energiewirtschaftsgesetzes, 

der darauf basierenden Rechtsverordnungen und des Konzessionsvertrages zu beraten.  

 

(3) Das EVU stellt der Gemeinde eine Übersicht über die dem EVU bekannte 

Entwicklung über die Erzeugung von erneuerbaren Energien im Sinne des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) insbesondere über 

(a) die Zahl der Anschlüsse und Neuanschlüsse von Biogasanlagen, 

(b) die installierte Netzanschlussleistung der Biogasanlagen, 

(c) den Umfang der Biogaserzeugung und -einspeisung in Kilowattstunden pro Jahr 

(d) den Anteil des dezentral erzeugten Biogases an der Gesamtgasmenge im 

Gasversorgungsnetz des EVU im Gemeindegebiet.  

  

(4) Das EVU informiert die Gemeinde über berichtspflichtige Störfälle (§ 52 EnWG). 

 


